
 

Versicherungsvertragsgesetz 
 
 

§ 81 VVG 
 

Herbeiführung des Versicherungsfalles 
 

(1) Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer vorsätzlich den Versicherungsfall herbeiführt.  

(2)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob 
fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 


